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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.03.1955

Norm

StPO §312

StPO §345

Rechtssatz

Die Geschwornen brauchen ihren Schuldspruch nicht zu begründen, aber sie müssen - in gewissen Grenzen - erklären,

welche Tatsachen sie als erwiesen angenommen haben; insoweit ist ihre Tätigkeit der der Berufsrichter gleich. Diese

Erklärung muß ihnen durch richtige Fassung der Fragen möglich gemacht werden.
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